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 Veröffentlicht am 30.08.1979

Norm

AußStrG §16 BIII2e

Rechtssatz

Die Frage, ob während eines Konkursverfahrens die Gesellschafter einer Gesellschaft mbH ohne Mitwirkung des

Masseverwalters und ohne Genehmigung durch das Konkursgericht eine Firmenänderung beschließen können, ist im

Gesetz nicht ausdrücklich geregelt.
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